
AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN

Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen
Die 3. Sitzung des Bezirksausschusses VI - Siegen-Eiserfeld - findet am

Mittwoch, 03.11.2021, 17:00 Uhr,

im Kulturhalle Richerfeld, Talsbachstraße 33, 57080 Siegen, Aula, statt.

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 25.05.2021

2. Fragestunde

3. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung

4. Siegtalbrücke - Vorstellung der Planung

5. Straßenreinigungssatzung der Stadt Siegen vom 05.01.1989 in der Fassung der 27. 
Änderungssatzung vom 15.12.2020;
hier: Anträge von Grundstückseigentümern

6. Aktuelle städtebauliche Entwicklungen im Bezirk Eiserfeld
Informationen zu Projekten und Bebauungsplanverfahren

7. Anträge auf Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Bezirksausschusses Eiser-
feld

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 25.05.2021

2. Ausbau der L 533 Siegener Straße

3. VERSCHIEDENES

4. MITTEILUNGEN AN DIE PRESSE

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter 
www.siegen.de abrufbar.

Siegen, 25.10.2021 Der Bürgermeister
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Universitätsstadt  
       Siegen 
 
 
 
 

Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 3. Sitzung des Bezirksausschusses VI - Siegen-Eiserfeld - 
 

 vom: 03.11.2021 
 
 von: 17:00 Uhr 
 
 bis: 19:00 Uhr  
 
 Ort: Kulturhalle Richerfeld, Talsbachstraße 33, 
  57080 Siegen, Aula 
   
 
 
Anwesend waren: 
 
Vom Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld:  
 
Stv Weber, Frank als Vorsitzender 
AM Bohn, Achim  
AM Fischbach, Karlfried  
AM Gérard, Clara  
AM Grimm, Hartmut  
AM Hagen, Eva vertritt Jagielski, Olaf  
AM Hartmann, Dominik  
AM Krämer, Hartmut  
AM Kretzer, Martin  
AM Rothenpieler, Mark  
Stv Schiltz, Ingmar  
AM Schneider, Rainer vertritt Peczinna, Randolf  
AM Stoker, Daniela  
AM Utsch, Maik vertritt Münker, Bernd  
 
Beratende Mitglieder: 
 
AM Klein, Hans Walter vertritt Dil, Yilmaz  
AM Schulz, Kenny  
Stv Stinner, Jürgen  
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Aufgrund besonderer Einladung 
 
Marco Gräb      Autobahn GmbH des Bundes zu TOP 4 öT  
Katharina Erbismann     Autobahn GmbH des Bundes zu TOP 4 öT 
Jochen Nockemann     Autobahn GmbH des Bundes zu TOP 4 öT 
 
Als Zuhörer: 
 
Stv Hof, Felix 
AM Uhlendorf, Jens 
 
Von der Verwaltung: 
 
Städt. OVR Diehl     bis 18:18 Uhr, TOP 6 öT 
VA Hinkel      bis 19:36 Uhr, TOP 3 nöT 
VA Schneider, Patrick  
StOI Pfeifer      als Schriftführerin 
 
Nicht anwesend waren: 
 
Stv Dil, Yilmaz vertreten durch AM Klein, Hans Walter 
AM Gerhard, Nadine    
AM Horak, Michael entschuldigt 
AM Jagielski, Olaf vertreten durch AM Hagen, Eva 
AM Münker, Bernd vertreten durch AM Utsch, Maik 
AM Peczinna, Randolf vertreten durch AM Schneider, Rainer 
Stv Zöller, Klaus    
 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Herr Kretzer beantragt, den Punkt 2 „Ausbau der L 533 Siegener Straße“ des nichtöffentli-
chen Teils in den öffentlichen Teil zu verschieben. 
 
Herr Hinkel erläutert, dass die Vorlage aufgrund von Eigentümersituationen und damit ein-
hergehendem notwendigem Grunderwerb nichtöffentlich beraten werden muss. Auf Nach-
frage von Herrn Schiltz sagt er nach Klärung der Situation eine kommende öffentliche Bera-
tung und Vorstellung der Maßnahme zu. 
 
1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 25.05.2021 
 
Es werden keine Hinweise vorgebracht.  
 
 3. BezA VI 03.11.2021 
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2. Fragestunde 
 
Es wurden keine Anfragen eingereicht. 
 
 3. BezA VI 03.11.2021 
 
 
3. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 
 3. BezA VI 03.11.2021 
 
 
4. Siegtalbrücke - Vorstellung der Planung 
 
Herr Gräb, der Leiter der Außenstelle Netphen, stellt zunächst die Struktur der Autobahn 
GmbH vor, welche seit 01.01.2021 die Aufgaben des Landesbetriebs Straßen.NRW für Auto-
bahnen übernommen hat. Die Außenstelle Netphen der Niederlassung Westfalen ist zustän-
dig für einen Streckenabschnitt der A45 von der Landesgrenze Hessen bis nach Lüdenscheid.  
 
Herr Nockemann, der technische Planer für die Streckenplanung des 6-streifigen Ausbaus, 
erläutert, dass der 6-spurige Ausbau im Bereich der Siegtalbrücke in zwei Bauabschnitte auf-
geteilt wird. Der erste Abschnitt geht von der Anschlussstelle Siegen-Süd bis zur Hangbrücke 
Eisern, welcher bereits nächstes Jahr konkret wird. Der zweite Bauabschnitt wird dann von 
der Hangbrücke Eisern bis zur Anschlussstelle Siegen gehen, dies beinhaltet auch den Neu-
bau der Siegtalbrücke. Zwischen den Abfahrten Siegen-Süd und Siegen ergab sich bei einer 
Analyse im Jahr 2017 eine durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung von 64.400 Kfz in-
nerhalb von 24 Stunden und 11.920 Schwerlastfahrzeugen. Für das Jahr 2030 erhöht sich 
dies laut einer Prognose auf 77.700 Kfz und 12.940 Fahrzeuge des Schwerlastverkehrs. Ne-
ben der Siegtalbrücke müssen weitere vier Autobahnunter- bzw. Überführungen sowie Re-
genwasserbehandlungsanlagen und Lärmschutzanlagen ge- bzw. umgebaut werden. Aktuell 
ist die Vorplanung so gut wie abgeschlossen, eine Festlegung auf eine der angedachten Vari-
anten ist erfolgt und nun wird mit der Entwurfsplanung dieser begonnen. Die Streckenpla-
nung für den 6-spurigen Ausbau umfasst verschiedene Maßnahmen, wie z. B. die Verbreite-
rung auf 6 Fahrstreifen, die Anpassung der Quer- und Längsneigungen, die Überprüfung der 
Linienführung, die Überprüfung der Sichtweiten, neue Schutzplanken, eine Verbesserung des 
Fahrbahnaufbaus sowie neue Lärmschutzwände. 
Anhand von Detailplänen zeigt er die untersuchten Variantenplanungen aus der sich die Vor-
zugsvariante ergeben hat, welche um 20 Meter in Richtung Siegen verschoben wird. Im De-
tail geht er dabei auf die Bereiche „Siedlung Alte Dreisbach“ sowie „Gilbergskopf“ ein. Die 
Anschlussstelle Siegen wird dabei in ihrer Geometrie erhalten bleiben. Die Autobahnüber-
führung der L533 von Gosenbach nach Achenbach wird durch einen Brückenneubau, wel-
cher neben der bestehenden Brücke erfolgt, neu hergestellt, sodass die Beeinträchtigungen 
für diese Verbindung nur sehr gering ausfallen werden. 
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Hinsichtlich des Lärmschutzes führt er aus, dass sich die Maßnahmen nach den Richtlinien 
für einen Neubau richten. Somit werden die Anlieger besser gestellt als bei einer Lärmsanie-
rung. Die Maßnahmen werden anhand von Berechnungen ermittelt, auf der Grundlage von 
Verkehrsprognosen. In allen Bereichen, in denen sich gemäß der Berechnungen Lärmüber-
schreitungen ergeben, werden Lärmschutzmaßnahmen erfolgen wie z. B. durch aktiven 
Lärmschutz mit Lärmschutzwänden bzw. wenn dies nicht ausreicht über passive Maßnah-
men wie Lärmschutzfenster. 
 
Frau Erbismann, die Teamleiterin des konstruktiven Ingenieurbaus, stellt nochmals das Be-
standsbauwerk im Detail vor und macht deutlich, dass die Situation aufgrund der darunter-
liegenden Straßen, Leitungen (Gas, Strom, Wasser, Hochspannungsfreileitung, Telekommu-
nikation), der Gleisanlage der Deutschen Bahn, der Bebauung sowie der Sieg und ein unter-
liegendes Bergbaugebiet sehr schwierig ist. Auch macht die Tatsache, dass es zwar getrennte 
Überbauten je Fahrtrichtung, jedoch nur einen einteiligen Pfeiler gibt, die Situation nicht 
einfach. Es wurden daher verschiedene Varianten untersucht wie z. B. halbseitige oder ganz-
seitig versetzte Trassen. Nach Untersuchungen hinsichtlich betroffener Grundstücke hat man 
festgestellt, dass eine halbseitige Trassenverschiebung in Richtung Siegen die günstigste Va-
riante ist. Auch wurde die technische Umsetzung geprüft und dem Verkehrsministerium zur 
Entscheidung vorgelegt. Von dort wurde die Bauweise als Schrägseilbrücke im Stahlverbund 
Hohlkasten als Vorzugsvariante ausgewählt, da hier die Stützweiten am größten sind und 
sich somit die Anzahl der Stützpfeiler stark reduzieren würde, womit auch die Bauzeit um 
rund 18 Monaten reduziert wird. 
Der Neubau der Brücke kann nicht in der Bestandstrasse stattfinden, da man dafür die Brü-
cke zunächst komplett abreißen müsste. Daher wird der Verkehr in der Bauphase auf einen 
Überbau reduziert, während der andere schon abgebrochen wird. Wie der Rückbau erfolgt 
wird derzeit noch geprüft, da man den Überbau nicht komplett über dem Tal zerkleinern 
möchte. Der Wunsch ist, den Überbau in einer geeigneten Form aus dem Tal zu transportie-
ren und an anderer Stelle zu zerkleinern. Dafür gibt es zwei Varianten, zum einen den Über-
bau über die Pfeiler wegzuziehen und erst hinter dem Widerlager auseinander zu schneiden. 
Dies wäre die Vorzugsvariante, da damit am wenigsten Lärm entsteht. Da dies jedoch stati-
sche Probleme verursachen könnte untersucht man aktuell noch die Möglichkeit der Ver-
stärkung des Überbaus. Sollte dies nicht möglich sein, wird man den Überbau an Ort und 
Stelle in größere Stücke zerschneiden und abtransportiert. 
Der Neubau erfolgt in einem Taktschiebeverfahren, wofür gegebenenfalls Hilfspfeiler aufge-
stellt werden müssen, die nach der Fertigstellung jedoch wieder rückgebaut werden. 
Hinsichtlich des Zeitplans führt sie aus, dass man in 2021 die Vorplanung der Verkehrsanla-
gen fertigstellen wird. In 2022 soll der Vorentwurf fertiggestellt sein, sodass man in 2024 das 
Planfeststellungsverfahren einleiten kann. Dieses wird vermutlich ca. 2 Jahre dauern, sodass  
in 2026 die Ausschreibung erfolgen könnte. Bei einem optimalen Verlauf könnte im Jahr 
2027 die rund 7-jährige Bauzeit beginnen. 
 
Frau Stoker dankt für den Vortrag und findet den Lösungsansatz gut, unter anderem auf-
grund der Vorteile für die Kommune. Hinsichtlich der Verkehrsprognosen erkundigt sie sich 
nach der Grundlage der Annahmen. Auch möchte sie wissen, ob die Einleitungsanlagen Aus-
wirkungen auf den Hochwasserschutz haben. 
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Herr Nockemann erläutert, dass die Verkehrsprognose durch einen Gutachter für die kom-
plette A45 erstellt wurde. Zu den Einleitungsstellen führt er aus, dass es aktuell sieben auf 
dem Abschnitt gibt, welche auf 4 reduziert werden. Aktuell sind dies Direkteinleitungen in 
die Sieg bzw. Nebenflüsse. Diese defizitäre Situation wird durch vier neue Regenwasserbe-
handlungsanlagen verbessert, in denen eine Rückhaltefunktion zur gedrosselten Einleitung 
vorhanden ist sowie eine Klärung des Wassers erfolgen wird. 
 
Auch Herr Rothenpieler dankt für den Vortrag und die bisher geleistete Arbeit. Die Aufklä-
rung und Information der Anlieger und Bürger erachtet er als sehr wichtig. Er möchte wis-
sen, ob tatsächlich Gebäude für den Neubau abgerissen werden müssen und wie die 
Schutzmaßnahmen unter dem Bau aussehen werden, vor allem im Vergleich zu den damali-
gen Maßnahmen. Zuletzt erkundigt er sich nach dem Umfang der Baustraßen bzw. des Ein-
griffs ins Umland der für die Baumaßnahme notwendig wird. 
 
Die Größe der Schutzstreifen ist aktuell noch nicht festgelegt, so Herr Gräb. Derzeit erfolgen 
noch juristische Prüfungen und Gespräche mit Anliegern. Grundsätzlich wird die Gefahr, dass 
Gegenstände runterfallen deutlich verringert aufgrund der geschlossenen und hohen Lärm-
schutzwände. Auch werden die Schutzeinrichtungen verbessert um zu verhindern, dass 
Fahrzeuge von der Fahrbahn abstürzen könnten. Beim Bau der Brücke werden Schutzgerüste 
benötigt um Verkehrswege usw. zu schützen. Sollten im Baubereich Gebäude erhalten blei-
ben, dann wird gegebenenfalls eine Ausquartierung für die Bauzeit erfolgen. Dies wird je-
doch dann noch konkret geprüft. Die Baustraßen versucht man so auszubauen und zu befes-
tigen, dass es nicht zu Staubentwicklung kommt und keine Gefahrensituationen beim Be-
gegnungsverkehr erfolgen. Für die logistische Abwicklung der Maßnahme gibt es eine eigen-
ständige Baustraßenplanung. Diese muss im Rahmen der Vorentwurfsplanung noch detail-
liert erstellt werden. 
 
Es ist wichtig, dass man zu den Themen Grundstückserwerb und Sicherheit während der 
Bauphase im Austausch bleibt, sodass man auf Sorgen der Bürgerinnen und Bürger reagieren 
kann, so Herr Schiltz. Er bittet weiterhin, regelmäßige Infoveranstaltungen für die Bevölke-
rung anzubieten. Er erkundigt sich, ob es schon Überlegungen zum Lärmschutz während der 
Bauphase gibt, ob z. B. der vorübergehende Umzug von Anwohnern vorgesehen ist. Er 
möchte außerdem wissen, warum man sich für die Schrägseilvariante entschieden hat, da 
hier erneut nur ein Pfeiler für die beiden Überbauten geplant ist, was dann den Rückbau 
erschweren würde.  
 
Frau Stoker erkundigt sich, ob und wann ein voraussichtlich stattfindender Ausweichverkehr 
durch die Stadt insbesondere von LKWs einbezogen wird in die Planung. 
 
Da man auch in der Bauphase vier Fahrspuren aufrechterhält, sieht man keine Probleme mit 
möglichem Ausweichverkehr, so Herr Gräb. Der Vorteil der Variante ist, dass man nach dem 
Bau die Brücke schon komplett in Betrieb nehmen kann und erst dann der Abbruch des zwei-
ten Überbaus und der Pfeiler erfolgt. Dies war auch ein Argument für die Schrägseilbrücke, 
da diese nach dem Abbruch des ersten Überbaus komplett erstellt werden kann, wodurch 
sich die Bauzeit um rund 18 Monate verkürzt. Die Entscheidung für eine Variante ist ein 
langwieriger Abwägungsprozess z. B. auch hinsichtlich der Gestaltung. Die Realisation in ei-
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nem einteiligen Überbau hat man aufwendig untersucht und man geht davon aus, dass das 
Bauwerk technisch und verkehrlich für die nächsten 100 Jahre ausreichend sein wird. 
Hinsichtlich des Baulärms wird ein Gutachten erstellt, welches sich an den einzelnen Phasen 
der Baumaßnahme orientiert. Wenn es Probleme in bestimmten Situationen geben sollte, z. 
B. durch Überprüfung der Werte im Hinblick auf die Prognosen, können aktive (Schutzschir-
me) und passive (Lärmschutzfenster) oder organisatorischen Maßnahmen (Begrenzung der 
Bauzeiten) erfolgen. Eine letzte Lösung wäre dann eine kurzeitige Umsiedelung der Bewoh-
ner, dies wird jedoch im Gutachten festgestellt werden. Hinsichtlich der Kommunikation mit 
der Bevölkerung möchte man weiter offen bleiben und Veranstaltungen durchführen. Auch 
wenn der Ausschuss Bedarf sieht, kommt man gerne für erneute Informationen nochmals zu 
Sitzungen. Hinsichtlich der Schutzgerüste wird man die Verkehrswege unter der Brücke 
schützen und auch langfristige Gerüste aufbauen müssen. Die Verkehrswege können so wei-
testgehend offengehalten werden. Die Breite dieser können aktuell noch nicht festgelegt 
werden, hier muss jedoch die Sicherheit der entscheidende Faktor sein. 
 
Herr Schiltz bittet die Folien zu Protokoll zu geben. 
 
=> Der Bezirksausschuss VI – Siegen-Eiserfeld des Rates der Universitätsstadt Siegen 

nimmt den Sachstandsbericht zur Siegtalbrücke zur Kenntnis. 
 
 3. BezA VI 03.11.2021 
 
 
5. Straßenreinigungssatzung der Stadt Siegen vom 05.01.1989 in der Fassung der 27. 

Änderungssatzung vom 15.12.2020; 
hier: Anträge von Grundstückseigentümern 

 
Vorlage Nr. VL 594/2021  

 
Herr Fischbach empfindet es als nicht sozial, den Antrag der älteren Anwohner abzulehnen 
hinsichtlich des Winterdienstes, dessen Umsetzung seiner Meinung nach keine großen Um-
stände verursachen würde. 
 
Herr Weber kann die persönlichen Schicksale nachvollziehen, jedoch muss immer auch die 
Gesamtsituation betrachtet werden 
 
Beschluss: 
 
Der Bezirksausschuss stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zu, den Antrag auf 
Winterwartung abzulehnen. 
 
Beratungsergebnis: 12 Stimmen dafür, 2 dagegen, 0 Enthaltungen 
 
 3. BezA VI 03.11.2021 
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6. Aktuelle städtebauliche Entwicklungen im Bezirk Eiserfeld 
Informationen zu Projekten und Bebauungsplanverfahren 

 
Vorlage Nr. VL 585/2021  

 
Herr Schneider berichtet zu den Projekten „Wohnen am Hengsberg“ sowie dem Bebauungs-
plan „Sondergebiet Einzelhandel Eiserfelder Straße“. Zum Projekt „Wohnen am Hengsberg“ 
zeigt er anhand einer Karte die möglichen Baufelder auf. 
 
Die SPD-Fraktion spricht sich für das Bauvorhaben aus, jedoch ist die Parkplatzproblematik 
nicht von der Hand zu weisen, so Herr Schiltz. Es befindet sich die Feuerwehr in unmittelba-
rer Nähe, zusätzlich ist die Straße ein Schulweg. Ein Parkraumkonzept ist daher wichtig. Er 
erkundigt sich, ob auf dem Grundstück mehr Parkplätze als gesetzlich vorgeschrieben gefor-
dert werden können und ob dahingehend mit dem Investor gesprochen wurde. 
 
Die Parkproblematik wurde schon sehr früh beim Investor angesprochen und die Idee eines 
Quartiersparkhauses in den Raum gestellt, so Herr Schneider. Es ist jedoch schwierig einem 
Eigentümer Fremdparkplätze zuzuweisen. Für das Projekt wird eine Unterbauung der Ge-
bäude für die Parkplätze des eigenen Gebäudes erfolgen. Man kann dies gerne nochmals aus 
der Beratung mitnehmen und dem Vorhabenträger ans Herz legen. 
 
Im Namen des Ausschusses bittet Herr Weber diesen Wunsch in die weiteren Beratungen 
mit dem Vorhabenträger mitzunehmen. 
 
Frau Stoker findet es auch bereits in einer frühen Phase des Projektes wichtig, dass eine Ver-
ständigung mit den Anwohnerinnen und Anwohnern erfolgt und erkundigt sich, ob der Vor-
habenträger diese einbezieht und Verständnis aufbringt. Wenn man eine Fläche für die Be-
bauung freigibt, so hat man als Kommune grundsätzlich Möglichkeiten Rahmenbedingungen 
vorzugeben, auch wenn diese über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.  
 
Herr Stinner, Herr Rothenpieler und Herr Kretzer äußern ihre Bedenken zur verkehrlichen 
Situation, der bereits bestehenden baulichen Problematiken sowie Anliegerinteressen. 
Wichtig sei es die Anwohner in den Prozess einzubinden. 
 
Herr Schneider berichtet, dass ein Verkehrsgutachten erstellt wurde, welche eine Durch-
fahrbarkeit des Bereiches bestätigt. Da jedoch einige Knotenpunkte jetzt schon kritisch sind, 
betrachtet man den Bereich breiter als üblich z. B. im Hinblick auf die Ordnung des ruhenden 
Verkehrs. Man kann daher aktuell noch keinen abgestimmten Planentwurf vorlegen. Er wird 
die Intention des Ausschusses nochmals mit in die nächsten Abstimmungen nehmen. Auch 
der Gestaltungsbeirat wird sich mit der Gesamtsituation nochmals eindringlich beschäftigen. 
Auch ist geplant einen Vor-Ort-Termin durchzuführen, dies ist jedoch erst möglich wenn die 
Planung eine gewisse Reife hat und auch gezeigt werden kann. 
 
Die Problematiken sind klar, so Herr Weber, gleichzeitig benötigt man jedoch bezahlbaren 
Wohnraum. Wenn ein Planentwurf vorliegt, so bittet Herr Weber diesen dem Ausschuss vor-
zustellen damit man mit den Sorgen und Ängsten der Bürger umgehen kann. 
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Zum „Sondergebiet Einzelhandel an der Eiserfelder-Straße“ berichtet Herr Schneider von der 
Überplanung des Standortes, um das Thema Einzelhandel in diesem Bereich anhand der 
neuen Parameter aus dem Einzelhandelsentwicklungskonzept klarzustellen und zu verhin-
dern, dass schädliche Auswirkungen auf andere Bereiche entstehen könnten. Dazu wurde 
ein Aufstellungsbeschluss durch den Rat getroffen. Die aktuell dort stattfindende Entwick-
lung ist konform mit den Planungsvoraussetzungen. 
 
=> Der Bezirksausschuss VI – Siegen-Eiserfeld des Rates der Universitätsstadt Siegen 

nimmt die Sachstände zu den Projekten zur Kenntnis.  
 
 3. BezA VI 03.11.2021 
 
 
7. Anträge auf Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Bezirksausschusses Eiser-

feld 
 
Frau Stoker wünscht sich eine konkretere Ausführung der Vereine im Hinblick auf die Beträ-
ge und Verwendungszwecke bei der Beantragung der Zuschüsse. Sie bittet dies den Vereinen 
nochmals nahe zu legen. 
 
Herr Schiltz schlägt vor den Betrag von 4.600 € durch sieben zu Teilen analog der Anzahl der 
eingegangenen Anträge. Dies ergibt einen Betrag von 657,14 €. Heimatvereine die weniger 
beantragt haben, können nur den beantragten Betrag erhalten, Heimatvereine die mehr 
beantragt haben erhalten den Betrag von 657,14 €. Den Sportschützen Hengsbach & Almer 
1951 e. V. sollte ebenfalls 650 € als Zuschuss gewährt werden zur Unterstützung des Eigen-
anteils, welcher für die Förderung durch das Land notwendig ist. 
 
Herr Weber unterstützt den Vorschlag von Herrn Schiltz und betont, dass der Verein 
„Sportschützen Hengsbach & Almer“ gute Vereinsarbeit leistet insbesondere im Bereich der 
Jugend. 
 
Beschluss 
 
Der Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld - beschließt, aus den zur Verfügung stehenden 
Mitteln folgende Zuschüsse zu gewähren: 
 
Heimat- und Verschönerungsgruppe Niederschelden  
u. a. Modernisierung Heimatmuseum, Denkmal am Kirchberg, LED-Außenleuchten für Bür-
gerhaus, Aufstellung neuer Ruhebänke     657,14 Euro 
 
Heimatförderkreis Hengsbach e. V. 
Ruhebänke und Kühl/Gefrierkombination     650,00 Euro 
 
Heimatfreunde „Alte Dreisbach“ e. V 
Befestigung Weg zum alten Wasserwerk      657,14 Euro 
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Heimat- und Verschönerungsverein Gosenbach e. V. 
Sanitäranlagen für Heimatstube Gosenbach     657,14 Euro 
 
Heimatverein Eisern e. V. 
Beschaffung eines akkubetriebenen Freischneiders mit Zubehör  657,14 Euro 
 
Heimat- und Verschönerungsverein Oberschelden e. V. 
Kapellenschule Oberschelden       650,00 Euro 
 
Sportschützen Hengsbach & Almer 1951 e. V. 
Einbau einer umweltgerechten Gas-Hybrid Zentralheizung   650,00 Euro 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 
 3. BezA VI 03.11.2021 
 
 
 
 
  gez.      gez. 
  Vorsitzender     Schriftführerin 



Siegtalbrücke und 6-streifiger Ausbau

Eiserfeld | 03.11.2021

A 45

Anschlussstelle (AS) Siegen-Süd bis AS Siegen



2A 45 AS Siegen-Süd bis AS Siegen 

Die Autobahn GmbH des Bundes
 Gegründet 13. September 2018

 Arbeitsaufnahme der Geschäftsführung 1. März 2019

 Länge des Autobahnnetzes: 13.000 Kilometer

 Zukünftig bis zu 15.000 Mitarbeiter

 Aufgabe: Planung, Bau, Betrieb & Erhaltung der 

Bundesautobahnen

 Arbeit aufgenommen am 1. Januar 2021

 280 Standorte bundesweit

 Zentrale in Berlin

 Zehn Niederlassungen im Bundesgebiet

 Zwei Niederlassungen in NRW (Westfalen und Rheinland)
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Die Niederlassung Westfalen
 Betreut 1385 Kilometer Autobahn

 Zuständig für ca. 3600 Brücken und 22 Tunnel

 Drei Bundesländer (NRW, NS, HE)

 Auftragsvolumen: 720 Millionen Euro pro Jahr (Mittelwert 2021-2025)

 1465 Mitarbeiterstellen
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Standorte der Niederlassung Westfalen
 Zentrale in Hamm

 Fünf Außenstellen

 Zwei Projektbüros

 18 Autobahnmeistereien
 Fernmeldemeisterei (Kamen)

 Tunnelleitzentrale (Hamm
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Die A 45
Zahlen und Fakten

• die A 45 „Sauerlandlinie“ verbindet seit den frühen 70er Jahren das Ruhrgebiet mit dem Raum Frankfurt

• Gesamtlänge 257 km

• davon 122 km in NRW

• 127 Brückenbauwerke

• davon 38 Talbrücken, mit bis zu 1050 m Länge und 100 m Höhe

• der höchster Punkt liegt bei 532 Metern über Normalnull
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Perspektive
AS Haiger/Burbach bis AS Lüdenscheid
(Zuständigkeitsbereich der Außenstelle Netphen)

ca. 73 km

23 Talbrücken in der Zuständigkeit

4 davon im Bau, Bauvolumen ca. 209 Mio. €

15 Talbrücken in konkreter Planung

Brücke mit einer Länge größer 100 m

ca. 1.772 Mio. €

• ca. Streckenlänge

• Ende 2021

• Definition Talbrücke

• Gesamtbaukosten
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Aktuelle Situation
Ort und Lage der Siegtalbrücke

AS Siegen

AS Siegen-Süd

Siegtalbrücke

Eiserfeld

Siegen

HB Eisern
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Projektangaben

• Straße / Bezeichnung

• A 45 AS Siegen-Süd – AS Siegen

• Länge des hier betrachteten Ausbauabschnittes (2.BA):

• 5,05 km

• Analyse 2017 - durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV):

• 64.400 Kfz/24h

• 11.920 SV/24h

• Prognose 2030 - durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV):

• 77.700 Kfz/24h

• 12.940 SV/24h

• Bauwerke:

• Ersatzneubau der Siegtalbrücke ("Eiserfelder Brücke")

• Anpassung von vier Autobahnunter- und -überführungen an die 6-Streifigkeit

• Regenwasserbehandlungsanlagen

• Lärmschutzanlagen
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Bedarfsplanung

Vorplanung

Variantensuche

Vorauswahl bevorzugte Variante

 Voruntersuchung

Entwurfsplanung
Grobentwurf –Zustimmung Bund & Land erforderlich

Abgabe Unterlagen zum Gesehenvermerk

 Vorentwurf

Genehmigungsplanung

 Feststellungsentwurf

(Planfeststellung)

Ausführungsplanung

Darstellung der Maßnahme - Planungsablauf

Aktueller Stand
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Die Streckenplanung

• Verbreiterung der Fahrbahn auf 6 Fahrstreifen

• Anpassung der Querneigung

• Anpassung der Längsneigung

• Überprüfung der Linienführung

• Überprüfung der Sichtweiten

• Neue Schutzplanken

• Verbesserung des Fahrbahnaufbaus

• Neue Lärmschutzwände

Die Streckenplanung umfasst unter anderem folgende Maßnahmen:
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Linienführung Variantenuntersuchung

V2b: 40 m versetzt
Richtung Siegen

V2a: 20 m versetzt
Richtung Siegen

V3a: 20 m versetzt
Richtung Eiserfeld

V3b: 40 m versetzt
Richtung Eiserfeld

V1: Achse in 
Bestandslage
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Linienführung Variantenuntersuchung
Detail 1 – Siedlung Alte Dreisbach
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Linienführung Variantenuntersuchung
Regelausbildung einer Lärmschutzwand

A 45

LSW

Wartungsweg

Böschung
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Linienführung Variantenuntersuchung
Detail 2 – Gilberg Friedhof und Gilbergskopf
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Linienführung Variantenuntersuchung
Längenauswirkung der Varianten – Optimierung im Rahmen der Vorplanung

Siegtalbrücke

HB Eisern

AS Siegen

Siegen

Eiserfeld
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AS Siegen
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Lärmvorsorge 6-spuriger Ausbau der BAB 45

• Voraussetzung: 6-spuriger Ausbau der A 45 wird umgesetzt

• Prognosejahr 2030

• Die 16. BimSchV schreibt vor, dass der Beurteilungspegel zu berechnen ist

• Berechnung gemäß der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19)

• Lärmmessungen können nicht zur Beurteilung herangezogen werden
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Lärmschutz

Schalltechnische Voruntersuchung

Nachtwerte ohne Lärmschutzwände

Nur Pegelüberschreitungen

Siegtalbrücke

HB Eisern

AS Siegen

Siegen

Eiserfeld
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Bestandsbauwerk

• Länge: 1.050 m

• Höhe: ca. 100 m

• 11 Pfeiler aus Stahlbeton

• Stützweiten bis zu 105 m

• Spannbetonhohlkastenbrücke

• Bau 1966 bis 1970

• Bau im Freivorbauverfahren mit obenliegendem 
Traggerüst
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Aktuelle Situation - Siegtalbrücke

• Straßen

• K9 "Höllenwaldstr."

• B62 "HTS"

• L531 "Eiserfelder Straße"

• Stadstraßen (Nachtigallweg, Grabettstr., 
Freiheitsstr.)

• Leitungen

• Gas, Strom, 
Wasser, Telekommunikation, …

• Hochspannungs-Freileitung

• Gleisanlagen der Deutschen Bahn

• Wohn-, Misch-, Gewerbegebiet

• Die Sieg

• Biotopkataster (südlich), Bergbaugebiet
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Bestandsbauwerk

• getrennte Überbauten je Fahrtrichtung

• Einteilige Pfeiler

• Aktuell: 2 Fahrsteifen + Standspur je Überbau
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Untersuchte Trassenvarianten

Ganzseitig versetzte Trasse

Halbseitig versetzte Trasse

Betroffene Flächen Ost

Ca. 6.200 m²

Betroffene Flächen West

Ca. 9.300 m²

Biotopschutzgebiet

Ca. 1.100 m²

Betroffene Flächen West

Ca. 18.400 m²

Biotopschutzgebiet

Ca. 2.100 m²

Betroffene Flächen Ost

Ca. 12.000 m²
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Untersuchte Bauarten und Spannweiten
Variante 1: Stahlverbund Hohlkasten, Stützweite max. L = 105 m

Variante 2a: Stahlverbund Hohlkasten, Stützweite max. L = 150 m

Variante 2b: Spannbeton Hohlkasten, Stützweite max. L = 150 m
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Bauarten und Spannweiten
Variante 3: Schrägseilbrücke mit Stahlverbund Hohlkasten, max L = 192,50 m
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Ersatzneubau als Schrägseilbrücke

Vorzugsvariante wurde am 30.09.2020 vom Bundesverkehrsministerium für die weitere Planung ausgewählt.
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Ersatzneubau als Schrägseilbrücke

• Neue Streckenführung halbseitig in den Innenbogen (Osten) versetzt

• Achsversatz: 20 m gegenüber Bestand

• Verbreiterung von ca. 31 m auf ca. 37 m
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Rückbauvarianten

Variante 1: Abbruch durch "Herausschieben"

Variante 2: Herausschneiden von Segmenten und Abstransport über die Autobahn
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Neubau im Taktschiebeverfahren
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Aktuelle Baugrunderkundung

• Ursprünglich ausgeschriebenen Erkundungen sind abgeschlossen.

• 10 Zusatzerkundungen wurden beauftragt.

• Beginn: Anfang November 2021 (zunächst Kampfmittelsondierung)
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Der Zeitplan

2021

2022

2024

2024 - 2026

2025 - 2026

2027

Bauzeit

Fertigstellung Vorplanung Verkehrsanlage

Fertigstellung Vorentwurf

Einleitung des Planfeststellungsverfahrens

Planfeststellungsverfahren

Ausführungsplanung / Ausschreibung

Geplanter Baubeginn

ca. 7 Jahre



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.
VL 594/2021

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 2 Siegen, 18.10.2021
Bereich: Stadtreinigung
Bearbeitet von: Herrn Kölsch / Herrn Diehl

Beratungsfolge: X öffentlich nichtöffentlich

Bezirksausschuss IV - Siegen-Mitte 02.11.2021

Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld 03.11.2021

Kurzbezeichnung:

Straßenreinigungssatzung der Stadt Siegen vom 05.01.1989 in der Fassung der 27. Ände-
rungssatzung vom 15.12.2020;
hier: Anträge von Grundstückseigentümern

Beschlussvorschlag:

Der Bezirksausschuss stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zu.

Sachverhalt / Begründung:

Aufgrund von Anregungen betroffener Anlieger und durch Überprüfungen der 
Reinigungspläne seitens der Verwaltung werden Änderungen des Straßenverzeichnisses 
erforderlich. Dadurch wird sowohl den Bedürfnissen der Anlieger sachgerecht Rechnung 
getragen als auch die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes optimiert.

Bezirkausschuss IV

Ählskopf (AV)

Die Anlieger beantragen, die Straßenreinigung in der Straße durch die Stadt Siegen 
vorzunehmen. Als Begründung wurde besondere Laubentwicklung und resultierende 
Glättegefahr angeführt.
Die Straße ist ca. 80 Meter lang, hat lediglich 6 Anliegergrundstücke und ist eine Sackgasse. 
Sie ist weder verkehrswichtig noch gefährlich. Auch durch die Begründung sind die 
Voraussetzungen zur Reinigung durch die Stadt Siegen nicht gegeben.
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Fast in allen Straßen in Siegen gibt es Bäume und damit Laubentwicklung. Dass die 
Laubentwicklung in der Straße Ählskopf so ungewöhnlich hoch ist und den Anliegern 
dadurch eine Reinigung der Straße nicht zuzumuten wäre, konnte nicht festgestellt werden.
Von daher wird vorgeschlagen, den Antrag auzulehnen, so dass die Reinigung weiterhin auf 
die Anlieger übertragen bleibt.

Bezirkausschuss VI

An der Steinlücke, Abzweig zu Haus-Nr. 2, 4, 6 (AV)

Ein Anlieger beantragt den Straßenteil in den Winterdienst aufzunehmen. Als Begründung 
führt er an, dass er den Winterdienst aus Alters- und persönlichen Gründen nicht mehr 
ausführen kann. 
Der Straßenteil ist jedoch weder verkehrswichtig noch gefährlich.
Die Begründung ändert an dieser Einstufung nichts und ist auch nicht geeignet, um eine 
Aufnahme in den Winterdienst zu befürworten. 
Daher wird vorgeschlagen, den Antrag abzulehnen, so dass die Winterwartung dieses 
Straßenteils weiterhin auf die Anlieger übertragen bleibt.

Finanzielle Auswirkungen  ja  nein

Gesamtkosten
der Maßnahme

     

jährliche Folgekosten

     

Finanzierung
Eigenanteil

     

Finanzierung
objektbezogene
Einzahlungen

     

Abstimmung
mit dem Kämmerer

ist erfolgt.

ist nicht erforderlich, 
da Haushaltsmittel 
im Haushaltsjahr zur 
Verfügung stehen.

Veranschlagung

im Finanzplan

     

im Ergebnisplan

     

Nein Ja, mit

     

Kostenträger/
Investitionscode
     
Sachkonto
     

Klimaschutz

Klimarelevanz

Nein 
Ja, positiv
Ja, negativ
Prüfbedarf

Veränderungen CO2-
Emissionen

erhebliche Reduktion
geringe Reduktion
geringe Erhöhung
erhebliche Erhöhung

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

Ja 
Nein
Unbekannt

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

Nein 
Ja 

Erläuterung Klimarelevanz
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Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)

i. A.

gez.

Oliver Schmidt

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.
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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.
VL 585/2021

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 13.10.2021
Bereich: Stadtplanung
Bearbeitet von: Herrn Schneider

Beratungsfolge: X öffentlich nichtöffentlich

Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld 03.11.2021

Bauausschuss 09.11.2021

Kurzbezeichnung:

Aktuelle städtebauliche Entwicklungen im Bezirk Eiserfeld
Informationen zu Projekten und Bebauungsplanverfahren

Beschlussvorschlag:

Der Bezirksausschuss nimmt die Sachstände zu den Projekten zur Kenntnis. 

Der Bauausschuss nimmt die Sachstände zu den Projekten zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Die Bezirksausschüsse sind vor der Beschlussfassung im Rat bzw. einem entscheidungsbefug-
ten Ausschuss zu den Angelegenheiten zu hören, die die Stadtbezirke in besonderem Maße 
betreffen. Hierzu zählt unter anderem die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen. Aus 
diesem Grund soll im Bezirksausschuss ein Bericht über laufende und anstehende Projekte 
und Bebauungsplanverfahren erfolgen. Mit dieser Vorgehensweise soll ermöglicht werden, 
dass eine frühzeitige, transparente und gesamtbetrachtende Information der Mitglieder des 
Bezirksausschusses gewährleistet wird und gleichzeitig eine zeitlich optimierte Einbindung in 
die Bebauungsplanverfahren sichergestellt ist.

Der Bauausschuss hat die grundsätzliche Beschlussfassung des Arbeitsprogrammes der AG 
Stadtplanung auf Anregung der Verwaltung ausgesetzt. Alternativ soll der Bauausschuss in 
regulären Abständen über den Fortschritt von Projekten und Bebauungsplanverfahren in-
formiert werden. Dies soll gleichzeitig mit der o.g. Einbindung der Bezirksausschüsse erfol-
gen.
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Zu folgenden Projekten wird der aktuelle Sachstand dargelegt: 

• Bebauungsplan Nr. 366 „Wohnen am Hengsberg“
• Bebauungsplan Nr. 458 "Sondergebiet Einzelhandel Eiserfelder Straße" 

Hinsichtlich grundlegender Informationen zu den Projekten wird auf die Vorlage 216/2021 
verwiesen. Im Weiteren werden kurz die wesentlichen Fortschritte in den vorgenannten Pro-
jekten dargelegt. Weitere Ausführungen und Informationen werden mittels Karten und Plä-
nen im Ausschuss vorgebracht.

Bebauungsplan Nr. 366 „Wohnen am Hengsberg“
Die LB Invest, ansässig in Siegen-Eiserfeld, plant auf einer ehemaligen Gärtnereifläche die Errichtung 
von mehreren Mehrfamilienhäusern. Das Entwicklungsgebiet umfasst ca. 7.500 m² und liegt östlich 
der Straße „Am Hengsberg“ in unmittelbarer Nähe zum Einmündungsbereich in die „Gartenstraße“. 
Im März 2021 haben der Bauausschuss und der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförde-
rung, Stadthallen und Liegenschaften einen Konzeptionsbeschluss zur Entwicklung der ehemaligen 
Gärtnereifläche gefasst. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 366 wird als externes Verfahren 
durch den Vorhabenträger auf eigene Kosten betrieben. 

Nach ersten Abstimmungen mit dem Planungsbüro wurde ein Verkehrsgutachten vom Vorhabenträ-
ger zur verkehrlichen Abwicklung des Vorhabens beauftragt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Umsetzung des Vorhabens grundsätzlich machbar ist. Es wird aber darauf hingewiesen, dass 
bereits jetzt die Verkehrssituation an einigen umgebenden Knotenpunkten vor allem zu den Spitzen-
stunden (morgens, nachmittags) kritisch ist. Das Gutachten wurde intern geprüft, die Angaben verifi-
ziert und das Ergebnis bestätigt. Es ist jedoch erforderlich ein Parkraumkonzept für das umliegende 
Gebiet zu erarbeiten, da in gutachterlichen Verkehrsberechnungen grundsätzlich nur konfliktfreie 
Durchfahrten angenommen werden können. Insbesondere in der Straße „Am Hengsberg“ entspricht 
dies jedoch nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Daher soll durch ein Parkraumkonzept eine Or-
ganisation bzw. Ordnung des ruhenden Verkehrs herbeigeführt und somit eine größtmögliche kon-
fliktfreie Durchfahrbarkeit erzielt werden. 

Der Vorhabenträger hat mittlerweile das ursprüngliche städtebauliche Konzept überarbeitet. Im We-
sentlichen wurde die vormals angestrebte maximale Anzahl an Wohneinheiten von 60 auf 52 sowie 
die daraus resultierenden Gebäudekubaturen reduziert. Zudem soll die Erschließung als Privatstraße 
erfolgen. Der Entwurf wird aktuell hausintern abgestimmt und soll im Gestaltungsbeirat beraten 
werden. Sofern eine abgestimmte städtebauliche Konzeption vorliegt, wird diese den Ausschüssen 
vorgelegt und auf dieser Basis eine frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchge-
führt werden. 

Bebauungsplan Nr. 458 "Sondergebiet Einzelhandel Eiserfelder Straße"
Der Rat der Stadt Siegen hat im Juni die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 458 "Sondergebiet 
Einzelhandel Eiserfelder Straße" beschlossen. Das Planungsziel ist die Umsetzung der Ziele des be-
schlossenen Einzelhandelsentwicklungskonzeptes (EHEK) gemäß § 1 (6) Nr. 11 BauGB und der pla-
nungsrechtlichen Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan (LEP NRW). Dadurch sollen nachteilige 
Auswirkungen auf die Zentren vermieden und die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche ge-
schützt und gestärkt werden. Hier bestehen seit Jahren Bestrebungen gebietsuntypische Nutzungen 
anzusiedeln, welche das Gebiet einem starken Veränderungsdruck aussetzen würden. Die Ansiedlung 
solcher Betriebe an diesem, nicht integrierten Standort, würde insbesondere zu negativen 
Auswirkungen auf die städtebaulichen Entwicklungsziele der Stadt Siegen, wie die Stärkung der 
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vorhandenen städtischen Zentren, führen. Eine Überplanung des Standortes soll als „Sondergebiet 
für großflächigen Einzelhandel“ erfolgen; der Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren geändert 
werden (siehe Vorlage 427/2021)

Bereits im Jahr 2000 wurde für den Standort der Bebauunugsplan Nr. 271 „Gewerbe- und 
Industriegebiet Rinsenau - Teil A“ beschlossen, dessen Ziel u.a der Schutz des Industriegebietes vor 
unerwünschter Agglomeration von Einzelhandetsbetriebens an diesem nicht integrierten Standort 
ist. Trotz der für den gesamten Geltungsbereich festgesetzten Art der baulichen Nutzung als 
gegliedertes Industriegebiet wurde für einen bestehenden großflächigen Einzelhandelsbetrieb 
(ehemals Wertkauf) Bestandsschutz gewährt und dieser planungsrechtlich abgesichert. Es wurde 
zudem festgesetzt, Änderungen und Erweiterungen des Betriebes unter bestimmten Voraussetzugen 
zuzulassen. Mit der Überarbeitung des EHEK 2021 sind die Anforderugen an den Standort neu 
erörtert worden, so dass nunmehr andere Rahmenbedinungen für diesen Standort vorliegen. Daraus 
hergeleitet soll das Planungsrecht durch den in Rede stehenden Bebauungsplan angepasst werden. 
Speziell an diesem Solitärstandort ist eine Regulierung des möglichen Sortiments und der Verkaufs-
flächen auf ihren Bestandsschutz erforderlich. 

Finanzielle Auswirkungen  ja  nein

Gesamtkosten
der Maßnahme

     

jährliche Folgekosten

     

Finanzierung
Eigenanteil

     

Finanzierung
objektbezogene
Einzahlungen

     

Abstimmung
mit dem Kämmerer

ist erfolgt.

ist nicht erforderlich, 
da Haushaltsmittel 
im Haushaltsjahr zur 
Verfügung stehen.

Veranschlagung

im Finanzplan

     

im Ergebnisplan

     

Nein Ja, mit

     

Kostenträger/
Investitionscode
     
Sachkonto
     

Klimaschutz
Klimarelevanz

Nein 
Ja, positiv
Ja, negativ
Prüfbedarf

Veränderungen CO2-
Emissionen

erhebliche Reduktion
geringe Reduktion
geringe Erhöhung
erhebliche Erhöhung

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

Ja 
Nein
Unbekannt

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

Nein 
Ja 

Erläuterung Klimarelevanz
Die Darlegung der  Verfahrensfortschritte begründet keine klimarelevante Auseinandersetzung. Die jeweilige Bewertung 
der Klimarelevanz der Bebauungspläne erfolgt in den entsprechenden Beschlüssen.

i.A.
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gez.

Marlene Krippendorf
Abteilungsleiterin 4/5

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.





In der Hoffnung auf ei ositives Ergeb s verbleiben wir zunächst 

mit freundlichen *ßen 

Kurt 

SPORTSCHÜTZEN 
HENGSBACH & ALMER 1951 e.V. 

Vorsitzender: Kurt Häbel, Hengsbachstraße 28, 57080 Siegen 

EiNGANG 
BÜRGERMEISTER 

- 1. Juni 2021 
GB l'f? 

Abt INSMUTE 

Bezirksausschuss VI 

Siegen Eiserfeld 2021-05-30 

Antrag 

Sehr geehrter Herr Weber, 
sehr geehrter Herr Schultz, 
werter Stadtrat, 

&17,9an.256e(sicu-e4 af, 02z62o21 
2/5-  /9/1; 71t,i13  54 7ciar Ce4.4 

die Sportschützen Hengsbach & Almer 1951 e.V. haben am Förderprogramm des Landes 
NRW, „Moderne Sportstätten 2022" einen Antrag auf Bezuschussung gestellt. 

Es geht unter anderem um den Einbau einer umweltgerechten Gas-Hybrid Zentralheizung. 
Hierfür hat das Land 22250,00 EUR bewilligt. Bedingung hierfür ist aber, dass der Verein in 
etwa die gleiche Summe investiert. Daher hatten wir uns entschlossen, das ganze Schützenhaus 
zu renovieren und die Toilettenanlagen behindertengerecht umzubauen. 

Durch den Corona bedingten Ausfall unserer, schon im zweiten Jahr, Festaktivitäten, sowie 
den kompletten Ausfall von Vermiet Einnahmen, ebenso den Ausfall der wöchentlichen 
Vereinsabende und Trainingstage, können wir in diesem Jahr bisher wieder keine Einnahmen 
genieren. Von daher wird es ganz schwer, die geplanten Bauvorhaben umzusetzen. 

Wir wenden uns nun an den BZA mit der Bitte, unseren Verein bei seinem Vorhaben durch 
einen Zuschuss zu unterstützen. Hierfür bedanken wir uns schon im Voraus. 

Flußbergstraße 68 
57080 Siegen-Hengsbach 
hengsbachalmer@web.de 

Besuchen Sie uns im Internet 
www.hengsbach-almer.de 

www.facebook.com/hengsbachalmer 
Instagram: Hengsbach_und_almer1951 

Trainingszeiten 
Senioren: Mittwoch und Freitag 

ab 18 Uhr 
Jugend: Dienstag 17.-18.30 Uhr 

   



Heimat- und Verschönerungsverein 
Gosenbach e.V. 

rik 
Jürgen Birkholz 

Stellv. Vorsitzender 
Tobias Kühn 

Kassierer 

Heimat- und 
Verschönerungsverein 

Gosenbach e.V. 

Heimatverein Gosenbach, Am Stein 12, 57080 Siegen-Gosenbach 

Stadt Siegen 
Bezirksausschuss VI 
Postfach 10 03 52 
57003 Siegen 

Gosenbach, 30.06.2021 

Bezuschussung aus Mitteln des Bezirksausschuss VI 

Sehr geehrter Herr Mues, 

unter Zugrundelegung der Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen durch die 
Bezirksusschüsse beantragt der Heimat-und Verschönerungsverein Gosenbach e.V. 

für Maßnahmen der Gestaltung und der Heimatpflege 

einen Zuschuss in Höhe von 1.000,00 € 

für die Rohinstallation und Feimontage der Sanitäranlagen in der Heimatstube Gosenbach. 

Die Geamtkosten belaufen sich auf ca. 2.258 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Freundliche Grüße 

Heimat- und 
Verschänerungs verein 
Gosenbach e. V. 
57080 Siegen 

Vorsitzender Bernd Schneider 
Tillmann-Siebel-Str. 4G 

57258 Freudenberg 

Bankverbindung: 
Sparkasse Siegen 
IBAN: DE53 4605 0001 0056 0043 28 
BIC: WELADED1SIE 

Vereinsregister: VR 1328 Steuernummer: 342/5926/1308 



Heimatförderkreis Hengsbach e.V. 

orsitzender Jörg Eckhardt 

Helmatlerderkrels Hengsbach 

 

EINGANG 
BÜRGERMEISTER 

 

- 9. Sep. 2021 

GB 

 

PR 

Abt. 
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Heimatförderkreis 
Hengsbach 

Oberer Hengsbacher Weg 45a 
57080 Siegen 

7. Sept. 2021 

Beantragung eines Zuschusses aus Mitteln des Bezirksausschusses VI 
Siegen-Eiserfeld für den Heimatförderkreis Hengsbach e.V. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Heimatförderkreis Hengsbach e.V. hat in diesem Jahr unter anderem in eine 
neue Kühl- Gefrierkombination investiert und wird noch Holz für die 
Instandsetzung der Ruhebänke sowie neue Ruhebänke beschaffen. 

Wir wären dem Bezirksausschuss sehr dankbar, wenn wir zu diesen 
Anschaffungen einen Zuschuss von 650 € erhalten könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Telefon: 0271 /31 29 43 

Sparkasse Siegen 
Kto. 510 171 35 
Blz: 460 500 01 
IBAN: DE28 4605 0001 0051 0171 35 
BIC: WELADED1SIE 

www.hfk-hengsbach.de 

HFK Hengsbach e.V.. Ob. Hengsbacher Weg 45a • 57080 Siegen 

Stadt Siegen 
Bezirksausschuss VI Siegen-Eiserfeld 
Herrn Vorsitzenden Frank Weber 
Markt 2 
57072 Siegen 



.. 
EINGANG 
BÜRGERMEISTER .. ...... 

 

- 1. Okt. 2021 
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Siegen den 05.05.2020 
In der Peeke 28 

Tel.: 0271/392618 

Heimatverein Eisern e.V. 
1. Vorsitzender 
Klaus Eckhardt 

Stadt Siegen 
Über den Sitzungsdi 
An den Vorsitzenden BZA VI 
Postfach 100352 
57003 Siegen 

Siegen, den 30.09.2021 

Betr.: Beantragung von Fördergeldern (BZA) für die Verschönerung 
des Ortsbildes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Der Heimatverein Eisern e.V. hat es sich neben seinen vielfältigen vereinsinternen 
Pflichten und Tätigkeiten auch zur Aufgabe gemacht, für seine Bürger und Gäste 
sowie Urlauber die aufgestellten Ruhebänke an den Wald-, und Wiesenwegen in der 
Gemarkung Eisern auf ihre Sicherheit und Benutzbarkeit in regelmäßigen 
Zeitabständen zu überprüfen. Dazu gehört auch das Mähen des Untergrunds und 
das Beschneiden des Wildwuchses der Sträucher auf den Zugängen zu den Bänken, 
aber auch um sie herum. 

Mit den Mitteln des Bezirksausschusses VI könnte der Heimatverein diese Aufgabe 
im vollen Umfang durchführen und würde sich nicht nur sehr freuen, sondern auch 
ganz herzlichst bedanken. 

Für die Unterhaltung werden dringend Gelder benötigt. Aus diesem Grunde 
beantragt der Heimatverein Eisern e.V. aus den Mitteln des Bezirksausschusses 
VI680 Euro für den Kauf eines Freischneiders und entsprechendem Zubehör. Aus 
umweltpolitischen und ökonomischen Gründen muss es in der heutigen Zeit ein Akku 
betriebenes gerät sein. 

Ein Angebot ist diesem Schreiben beigefügt 

Der Vorstand bedankt sich für die Bearbeitung und verbleibt 

Mit freundlichen Grüßen 

Glück Auf 



GB PR 

Heimat- und Verschönerungsverein Oberschelden e. V. 
57080 Siegen-Oberschelden, Scheidebachstr. 24  

Stadt Siegen 
Büro des Bürgermeisters 

- 2. Nov. 2021 
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- Postfach 100352 
57003 Siegen 

legen-Oberschelden , den 02.11.2021 Abt. INSTITUTE 

 

gütmat- und clemetetektutguotetift 

Obemettddett e.1). 

Gewährung eines Zuschusses aus Mitteln des Bezirksausschusses 5 — Siegen-Eiserfeld-2021 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Heimatverein Oberschelden übernimmt seit dem Jahre 1978 umfangreiche 
Öffentliche Arbeiten. Diese Arbeiten erfordern einen hohen Zeit- und Kostenaufwand. 

Im Besonderen ist es uns ein Anliegen, die Kapellenschule mit ihrer Heimatstube 
in Oberscheiden in Ordnung zu bringen. 

Aus diesem Grunde beantragen wir aus vorgenannten Mitteln uns einen Betrag von € 650,00-
zur Verfügung zu stellen. 

'zerr - 

Mit freundlichen Grüssen 

Bernd-Martin Schramm - Scheidebachstr24 - 57080 Siegen-Oberschelden - Telefon 0271 / 354177 
Email: --- 
Volksbank in Südwesffalen eG .-DE65 4606 0040 0860 5637 01 - B1C: GENODEM1SNS 

Vorsitzender' 

Bankverbindung: 



Heimatfreunde „Alte breisbach" 

e.V. 

Heimatfreunde „Alte Dreisbach" e.V., Postfach 310102. 57044 Siegen 

EINGANG 

1 OKT. 202:1 

Erl.: ................... .. 

An das Büro des Bürgermeisters 
über den 
Vorsitzenden des Bezirksausschusses  VI 
Herrn Frank Weber 
Markt 2, Rathaus 

57072 Siegen 

29.09.2021 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus Mitteln des Bezirksausschusses 
Hiermit beantragen wir einen Zuschuss aus den Mitteln des Bezirksausschusses  VI 
gem.  den uns zugesandten Richtlinien. 

Der Zugangsweg zum alten Dreisbacher Wasserwerk ist seinerzeit vom Landesbetrieb NRW 
nur mit losem Schotter hergestellt worden. Leider rollt der Feinanteil, gerade bei 
Regenwetter, den Weg hinunter. Durch die Materialbewegungen entsteht ein rutschiges 
Gefahrenpotential. Ältere oder gehbehinderte Menschen, die auf das Gelände möchten, laufen 
Gefahr zu stürzen. Deshalb wollen wir den Weg vernünftig befestigen und schätzen die 
hierfür anfallenden Kosten auf 1500,00 bis 2000,00 Euro. 
Wir bitten um einen Zuschuß. 

Rolf-Peter Bulkow 
1. Vorsitzenderd 

Vorsitzender: Peter Bulkow. In der Engsbach 64a, 57072 Siegen,  Tel.  0171 20 41 300 
Stellvertr. Vorsitzender: Uwe Sahling, Alte Dreisbachstr. 35, 57080 Siegen,  Tel.  0271/3175899 

Kassenwart:  Dirk  Frorrnne, Alte Dreisbachstr. 34, 57080 Siegen,  Tel.  0271/3179204 
Schriftführerin: Dunja Bulkow, In der Engsbach 64a, 57072 Siegen 

Beisitzer: Helmut Bieler, Beethoven Strasse 1, 57080 Siegen 
Konto: Sparkasse Siegen, Sepa-Nr. DE41 4605 0001 0060 0039 51 

Postfach 310 102, 57044 Siegen. 
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